
 Anlage 1 c 

 

Finanzierungsplan zum Antrag vom       

 

Finanzierungsplan für das Jahr 20      

Ausgaben: Höhe des 

Betrages: 

Einnahmen: Höhe des 

Betrages: 

1. a) Personalausgaben der Kräfte, für 

die eine Landeszuwendung bean-

tragt wird: 

 

b) Sonstige Personalausgaben: 

      € 

 

 

 

      € 

1. Eigenmittel  

(zum Beispiel Mitgliedsbeiträge): 

      

      

      

      

 

 

      € 

      € 

      € 

      € 

2. Sach- und Betriebsausgaben: 

a) Miete 

 

      € 

2. Drittmittel 

(ohne Landesmittel): 

 

b) Mietnebenkosten       € a) beantragte/bewilligte 

Zuwendung der Gemeinde 

      € 

 

c) laufende Büroausgaben  

(Telefon, Büromaterial und so weiter) 

 

d) Supervision 

      € 

 

      € 

 

      € 

 

      € 

b) beantragte/bewilligte 

Zuwendung des Kreises 

 

      € 

e) Fortbildung  

 

f) Sonstige Sach- und Betriebsausga-

ben 

c) beantragte/bewilligte 

Zuwendung anderer staatlicher Stellen 

      € 

3. Sonstige Ausgaben 

(bitte aufschlüsseln): 

      

      

      

 

      € 

 

      € 

      € 

      € 

3. Sonstige Einnahmen 

(bitte aufschlüsseln): 

      

      

      

 

      € 

      € 

      € 

 

4. Nur für spezialisierte Beratungsstel-

len: 

 

a) Ausgaben für die Unterbringung                    

von Menschenhandel betroffener 

Mädchen und Frauen  

 

b) Honorarausgaben 

 

 

 

 

 

      € 

 

 

      € 

4. Beantragte Landeszuwendung: 

a) für Ausgaben für Personal gem. Nr.    

    4.3 der Förderrichtlinie1 

   - allgemeine Frauenberatungsstellen/   

     spezialisierte Beratungsstellen 

   - Fachberatungsstellen gegen    

     sexualisierte Gewalt 

b) für Sachausgaben   

   - allgemeine Frauenberatungsstellen/  

     spezialisierte Beratungsstellen  

   - Fachberatungsstellen gegen    

     sexualisierte Gewalt 

 

 

 

             €  

 

             € 

 

      € 

 

 

      € 

  c) für Unterbringungsausgaben 

d) für Honorarausgaben 

      € 

      € 

Gesamtausgaben:       € Gesamteinnahmen:       € 

 

                                                           
1 s. auch Nr. 5.4.1 der gültigen Richtlinie  


